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       Datum: 19. Oktober 2023 

 

 

1. Allgemeine Angaben: 

Stadt/Gemeinde/Amt: Amt Lebus, Gemeinde Zeschdorf 

4. Änderung FNP  

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen TÖB zum Vorentwurf (Stand 08/23) 
 

 

2. Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange: 

Bezeichnung des Trägers Öffentlicher Belange: 

Untere Naturschutzbehörde, Landkreis Märkisch-Oderland 

 

 

3. Einwendungen ( E )  mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 

die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden 

werden können, mit Begründung ( B )  und Rechtsgrundlage ( R )   

 

 

Erforderlicher Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

 

Artenschutz 

 

Im Planverfahren ist zu prüfen ob artenschutzrechtliche Anforderungen bestehen. Nach § 39 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) besteht ein allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen. 

§ 44 regelt die Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte Tier- und Pflanzenarten.  

 

Die Gemeinde muss sich bereits bei der Aufstellung des FNP mit den artenschutzrechtlichen 

Anforderungen der Verbote auseinandersetzen, wenn bereits auf dieser Ebene artenschutzrechtliche 

Konflikte erkennbar sind. Weist der FNP auf artenschutzrechtliche Konflikte hin, muss eine 

Auseinandersetzung mit diesen Anforderungen im Rahmen der Bebauungsplanung erfolgen.   

 

( R ) §§ 39, 44, 67 BNatSchG 

Möglichkeiten der Überwindung: keine  

 

 

Landschaftsplanung 

 

Landschaftspläne sind nach § 11 (2) BNatSchG aufzustellen, sobald und soweit dies im Hinblick auf 

Erfordernisse und Maßnahmen im Sinne des § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 erforderlich ist, 

insbesondere weil wesentliche Veränderungen von Natur und Landschaft im Planungsraum eingetreten, 

vorgesehen oder zu erwarten sind (Planungspflicht für Landschaftspläne). 

 

Wesentliche Veränderungen können z.B. von großflächigen Inanspruchnahmen für die bauliche Nutzung 

(Freiflächenphotovoltaik, Windkraft, Wohn-/Gewerbe-/Industriegebiete) ausgehen. Mit der Aufstellung 
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oder der Änderung des FNP sind die Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG in der Regel 

erfüllt.  

Die Aufstellungspflicht nach § 11 Abs. 2 BNatSchG besteht auch dann, wenn für das Plangebiet noch 

kein Landschaftsrahmenplan oder Regionalplan vorliegt (vgl. § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 BNatSchG). 

 

Die in den Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des 

Baugesetzbuches zu berücksichtigen und können als Darstellungen oder Festsetzungen nach den §§ 5 

und 9 des Baugesetzbuches in die Bauleitpläne aufgenommen werden. 

 

Landschaftspläne sind mindestens alle zehn Jahre daraufhin zu prüfen, ob und in welchem Umfang mit 

Blick auf die in Absatz 2 Satz 1 genannten Kriterien eine Fortschreibung erforderlich ist. Der im Amt 

Lebus vorliegende Landschaftsplan ist älter als 10 Jahre und wurde bislang nicht aktualisiert / 

fortgeschrieben. 

 

Diese Prüfung beinhaltet nach § 9 Abs. 3 Nrn. 1 und 2.BNatSchG auch die Richtigkeit der Angaben über 

den vorhandenen und zu erwartenden Zustand von Natur und Landschaft (Aktualität). Die Angaben 

müssen nach wie vor inhaltlich richtig sein; das betrifft insbesondere das Vorkommen von Arten und 

Lebensgemeinschaften, aber auch methodisch müssen sie dem Stand der Technik und den aktuellen 

Vorgaben der Landschaftsrahmenpläne entsprechen. 

 

Fehlt ein aktueller und dem Stand der Technik entsprechender Landschaftsplan kann dies  dazu führen, 

dass bei Planungen und Entscheidungen, die zu wesentlichen Veränderungen von Natur und Landschaft 

führen, der öffentliche Belang des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht adäquat in der 

Abwägung berücksichtigt werden kann. 

 

Der Landschaftsplan kann nicht durch informelle Gutachten oder Beiträge ersetzt werden. 

 

( R ) §§ 9, 11 BNatSchG, § 5 BbgNatSchAG 

 Möglichkeiten der Überwindung: Aufstellung/ Aktualisierung / Fortschreibung des Landschaftsplans 

 

 

Allgemein 

 
Die mit der Planung betroffenen Belange von Natur und Landschaft werden abgestuft im parallel 

aufzustellenden Bebauungsplan (BP) abgearbeitet. Dieser liegt bislang für das SO Solarenergie im 

Vorentwurf vor und ist in dieser Planungsphase noch zu qualifizieren. Ob die Planung zum BP sich auf die 

hier zu beurteilende Änderung des FNP auswirkt, kann zum derzeitigen Planungsstand nicht 

abschließend beurteilt werden.  

 

Sind jedoch mit der verbindlichen Planung Belange betroffen, die im vorbereitenden Plan Beachtung 

finden sollten (wie u.a. bei Erfordernis Zuordnung von Flächen für Maßnahmen zum Ausgleich oder CEF-

Maßnahmen) ist dieser entsprechend anzupassen. 

 

(R) § 13 ff., §§ 39, 44, 45, 67 BNatSchG; § 1a BauGB 

Möglichkeiten der Überwindung: keine  

 
 
 

Verfügbarkeit von umweltbezogenen Informationen für das Plangebiet 

 

Meiner Behörde liegt der Entwurf des Landschaftsplanes des Amtes Lebus vor. 

 

 

Mitteilung zu anderen, bereits vorliegenden oder in Durchführung befindlicher Umweltprüfungen bzw. 

UVP 

 

Meiner Behörde liegen keine weitergehenden Informationen vor.  
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4. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert 

nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und Rechtsgrundlagen: 

 

 

Mit dem hier zu ändernden Bauleitplan werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet. Im 

Verfahren ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz zu entscheiden, d.h. in der Abwägung 

sind die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu 

berücksichtigen.  

 

Für Bebauungspläne die Vorschriften der Eingriffsregelung nach dem BauGB anzuwenden. Der 

Verursacher eines Eingriffs ist zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen innerhalb einer zu bestimmenden 

Frist durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen, soweit es zur 

Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. 

 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlicher erheblicher Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (Eingriffsregelung 

nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt 

durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich.  

 

Einerseits besteht die Pflicht zur abgestuften Umweltprüfung und andererseits ist der mit der Aufstellung 

des vorbereitenden Bauleitplanes verbundene Eingriff in Natur und Landschaft zu ermitteln. 

Ausgleichende Kompensationsmaßnahmen sind entsprechend festzusetzen.   

 

Bei der Suche nach möglichen Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes des parallel 

aufzustellenden BP kann auch dieser hier zu ändernde FNP als vorbereitender Plan genutzt werden. 

Entsprechende Flächenausweisungen können bereits auf der FNP Ebene erfolgen und diesem Eingriff 

zugeordnet werden. Die Gemeinde kann Flächen zum Ausgleich im Geltungsbereich des FNP den 

Flächen, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, ganz oder teilweise zuordnen (§ 

5 BauGB). 

 

( R ) § 1a BauGB,. § 13 ff. BNatSchG  

Möglichkeiten der Überwindung: Einarbeitung in die Planung 

 

 

 

 

 

gez. Schütze 

 

 

 


